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 Beschlussvorlage 

 
   

beschließend Umwelt- und Planungsausschuss Öffentliche Sitzung 

 
 
Bebauungsplan Dorsten Nr. 257.2 "Nachnutzung Marienstraße - 2. Abschnitt" 
(Zollern) 
1. Zustimmung zum Bebauungskonzept 
2. Fassung des Aufstellungsbeschlusses 
 

   Beschlussvorschlag 
 
 
1. Der Umwelt- und Planungsausschuss stimmt dem Bebauungskonzept zu. 
 
2. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebauliche 

Entwicklung und Neuordnung ist ein Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 
BauGB mit der Bezeichnung Bebauungsplan Dorsten Nr. 257.2 „Nachnutzung Mari-
enstraße - 2. Abschnitt“ (Zollern) aufzustellen. 

 
Das Plangebiet wird begrenzt: 
 
Im Norden   durch die Mittelachse der Marienstraße, 
im Osten    durch die westliche Grenze der Bismarckstraße, die südöstliche Grenze 

der Hüttenstraße und die westl. Grenze des Flurstückes 976, 
im Süden          durch die Nordgrenze des Rad- und Fußwerges auf der ehemaligen 

Bahntrasse, 
im Westen      durch eine Parallele von circa 270 m zur westlichen Grenze der Bis-

marckstraße . 
 
Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind aus der Planzeichnung 
ersichtlich. Das Plangebiet ist ca. 4,3 ha groß. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Neuordnung brachfallender Gewerbe- und Industriegrundstücke an der 
Marienstraße ergibt sich die Notwendigkeit zur Bauleitplanung. Vorgeschlagen wird die 
Aufstellung eines in zwei Abschnitte gegliederten Bebauungsplanes. Der Flächennut-
zungsplan soll im Parallelverfahren geändert werden. Darüber hinaus erfolgen derzeit 
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verschiedene Überlegungen und Abstimmungen mit den Eigentümern im Hinblick auf 
die Aufbereitung, Entwicklung und Erschließung der neu entstehenden Quartiere. 
Um Wiederholungen zu vermeiden wird bzgl. des Projektverlaufes und des Planungsan-
lasses auf die Drucksache 209/17 verwiesen. 
 
Der aktuelle, mit der Verwaltung abgestimmte und von den Ausschussmitgliedern mit-
getragene  Kompromiss sieht für die Zollern-Fläche unter Berücksichtigung einiger Be-
standsgebäude eine Wohnbebauung im östlichen Bereich des Firmengeländes und ei-
ne MI-Nutzung im Übergang zur gewerblichen Nutzung am ehem. Güterbahnhof vor. 
Die Erschließung soll über die Marienstraße und nach Klärung der nicht unproblemati-
schen Knotenpunktsituation im Bereich Bismarckstraße auch über die Hüttenstraße an 
das vorhandene Straßennetz erfolgen. Im mittleren Bereich des Plangebietes gegen-
über der „Schürholz-Villa“ soll ein Sondergebiet / Fläche für hochwertiges Gewerbe 
festgesetzt werden, deren Anbindung an die Marienstraße im Bereich der jetzigen Zu-
fahrt zum Firmengelände „DEKOWE“ liegt. Von diesem Stich aus wird auch der Gewer-
begebietsanteil im westlichen Teilbereich des Plangebietes erschlossen. Eine an das 
vorhandene Rad- und Fußwegenetz anschließende rad- u. fußläufige Grünachse durch-
läuft das Plangebiet in Nord-Süd-Richtung und soll auf dem Grundstück der Firma DE-
KOWE fortgesetzt werden. 
 
Die Verwaltung schlägt die Durchführung eines Bebauungsplanes im Vollverfahren und 
eine entsprechende Sicherung der städtischen Forderungen über einen städtebaulichen 
Vertrag vor. Das Bebauungsplanverfahren wird mit dem angrenzenden Bebauungsplan 
Dorsten Nr. 257.1 „Nachnutzung Marienstraße - 1. Abschnitt“ (DEKOWE) parallel be-
trieben. Auf Grundlage des städtebaulichen Konzeptes wird der Vorentwurf des Bebau-
ungsplans mit seinen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen, der Vorentwurfsbe-
gründung und dem Umweltbericht erarbeitet. In diese Erarbeitung fließen die Hinweise 
und Anmerkungen des Ausschusses ein. Über den Vorentwurf wird der Umwelt- und 
Planungsausschuss erneut beraten und – im Falle einer Zustimmung – die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit veranlassen.  
 
Zur Information sind der Beschlussvorlage ein verkleinerter Druck des Bebauungskon-
zeptes, die Ausschnitte aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan sowie ein Über-
sichtsplan beigefügt.  
Weitere Erläuterungen werden ggf. in der Sitzung gegeben. 
 
Demographische Auswirkungen  
 
Mit dem erarbeiteten Planungskonzept ist die Ausweisung von Wohnraum verbunden, 
der sich an unterschiedliche Bevölkerungsgruppen richten kann und soll. Eine Konkreti-
sierung und Legitimierung erfolgt im weiteren Bebauungsplanverfahren. 
 
I.V.  
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